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Die Mitgliedschaft in der Artothek Delmenhorst be-
rechtigt dazu, Kunstwerke aus dem Bestand der  
Artothek zu entleihen. 

Leihnehmer:innen müssen mindestens 18 Jahre alt 
sein, einen gültigen Personalausweis/Pass vor- 
legen, den Wohnsitz in der Stadt Delmenhorst und 
den umliegenden Gemeinden haben und den Mit-
gliedsausweis der Artothek vorlegen. Die Leihfrist 
beträgt zwei Monate und kann durch einen neuen 
Leihvertrag schriftlich verlängert werden. Die Bilder 
müssen für die Verlängerung nicht in die Artothek 
mitgebracht werden. Eine telefonische Verlänge-
rung ist nicht möglich. Die maximale Leihfrist eines 
Werks beträgt vier Monate.

Leihgebühren
Der Jahresbeitrag von 20 €, ermäßigt 12 €, berech-
tigt zur Ausleihe von vier Kunstwerken im Jahr. Für 
jedes weitere Kunstwerk fällt eine zusätzliche Leih-
gebühr von 5 Euro, ermäßigt 3 € an. Pro Mitglied-
schaft können jährlich maximal sechs Werke entlie-
hen werden.

Mitglieder des Freundeskreis Haus Coburg e.V., 
Studierende, Auszubildende, Schüler:innen, Sozial-
leistungsempfänger:innen, Mitglieder des BBK,  
Zivildienstleistende und junge Erwachsene im FSJ, 
Inhaber:innen des Delmenhorster Ehrenamts- 
passes und Schwerbehinderte sind zum ermäßig-
ten Preis berechtigt.

Firmen, Praxen oder Kanzleien können sich in der 
Artothek anmelden und zu einem Jahresbeitrag von 
200 € bis zu zehn Bilder entleihen. Unternehmen 
ȡroƂtieren durĠh eine ǈÓngere Meihdauer ʦon seĠhs 
Monaten und können sich bei der Auswahl und  
Installation der Werke beraten lassen. Diese Kondi-
tionen ǆȁnnen auĠh ʦon ȁffentǈiĠhen �iǈdungsƳ 
einrichtungen und karitativen Organisationen in  
Anspruch genommen werden, die einen ermäßigten 
Jahresbeitrag von 50 € zahlen. 

Sollte der Gesamtwert der ausgeliehenen Werke 
5.000 € überschreiten, muss eine eigene Haft-
ȡƍiĠhtʦersiĠherung ʦorgeǈegt ʧerdenȭ

Mahngebühren 
Für eine fristgerechte Rückgabe der Bilder haftet 
der:die Leihnehmende. Erinnerungsschreiben wer-
den nicht verschickt. Die Rückgabe der Werke oder 

eine Verlängerung der Leihdauer muss spätestens 
innerhalb der ersten Woche nach Ende der Leihfrist 
erfolgen. Ab der zweiten Woche fallen Mahngebüh-
ren an: Jede angefangene Woche: 5 €. 

Sorgfaltspflicht
Die Bilder dürfen nur in den Räumen der:des Leih-
nehǗenden auŻ÷eʧahrt und niĠht an Driɰe ʧeiter-
gegeben werden. Die:der Leihnehmende ist ver-
ȡƍiĠhtet, �iǈder, rahǗen und sonstiges ¢u÷ehȁr 
sorgfältig zu behandeln und vor Beschädigungen 
zu schützen. Die Bilder dürfen nicht aus ihrem Rah-
men genommen werden und müssen vor Feuchtig-
keit, direktem Sonnenlicht und Heizungswärme  
gesĠhʒtzt ʧerdenȭ Die �iǈdo÷erƍÓĠhe ʦon unge-
rahmten Arbeiten darf nicht berührt werden. Die Bil-
der sind in der Verpackung zurückzugeben, in der 
sie vom Artothekspersonal ausgegeben wurden. 

Wir bieten eine fachkundige Beratung bei der Aus-
wahl der Bilder und bei der Hängung an. Die Kunst-
werke werden von uns verpackt und können von  
Ihnen gleich mit nach Hause genommen werden. 

Haftung & Versicherung
Im Rahmen der Ausleihe sind folgende Gefahren für 
entliehene Kunstwerke bis zu einer Versicherungs-
summe von 1.000 € abgedeckt: Transportschaden, 
höhere Gewalt, Brand, Blitzschlag, Explosion, Ein-
bruchdiebstahl, Diebstahl, Raub, mut- und böswil-
ǈige �esĠhÓdigung durĠh Driɰeȭ �orsÓtzǈiĠh oder 
grob fahrlässig herbeigeführte Schäden durch 
den:die Leihnehmende:r sind nicht versichert. Wird 
ein Kunstwerk mit einem Versicherungswert über 
1.000 € entliehen, muss vor dem Entleihen ein 
Nachweis über den Besitz einer privaten Haft-
ȡƍiĠhtʦersiĠherung ʦorgeǈegt ʧerdenȭ 

Bei Verlust oder Beschädigung haftet der:die Leih-
nehmende in jedem Fall für den entstandenen 
Schaden am Leihgegenstand, Rahmen und sonsti-
gem Zubehör einschließlich Verpackung in Höhe 
des jeweiligen Wiederbeschaffungswertes. Im 
Streitfall wird ein vom Verleiher zu benennender 
Sachverständiger hinzugezogen. Die Haftung be-
ginnt mit der Übergabe des entliehenen Kunst- 
werkes an den:die Entleiher:in. Verlust, Zerstörung 
oder Beschädigung der Kunstwerke und des Zube-
hörs hat der Entleiher unverzüglich dem Artotheks- 
personal anzuzeigen. Ausschließlicher Gerichtsstand 
für etwaige Streitigkeiten ist die Stadt Delmenhorst.


